










 





Es gibt keine unknackbare Sicherheit 



Wer haftet bei Sicherheitslücken?  

Schadenshöhe pro Unternehmen 
ø70.000€  



EIGENSCHADEN 

• Wiederherstellung von 
Betriebssystemen 

• Umsatzeinbußen 

• Technisches personal  

• juristische Betreuung 



Die Haftpflicht Ansprüche Dritter 



Die Haftpflicht 
Ansprüche Dritter 

• Überschneidungen mit 
Vermögenshaftpflichtversicherung  
Wer zahlt zuerst? 

• Besondere Versicherungsbedingungen 



Die Haftpflicht Ansprüche Dritter 

Schäden ohne persönliches 
Verschulden des Versicherungsmaklers 
sind auch vom Versicherungsschutz 
erfasst  

 



Bausteine des Produkts 

• A.1 Cyber- und Dateneigenschaden  

• A.2 Betriebsunterbrechung 

• A.3 Cyber-Erpressung 

• A.4 Cyber-Zahlungsmittel 

• A.5 Cyber-Vertrauensschaden 

• A.6 Cyber-Haftpflicht 

 



Bausteine des Produkts 

• A.1 Cyber- und Dateneigenschaden  

• A.2 Betriebsunterbrechung 

• A.3 Cyber-Erpressung 

• A.4 Cyber-Zahlungsmittel 

• A.5 Cyber-Vertrauensschaden 

• A.6 Cyber-Haftpflicht 

 

Versicherungsschutz für 
Beschädigung, Zerstörung, 
Veränderung Blockierung 
oder Missbrauch von Daten 
infolge eines Hackerangriffs. 



Bausteine des Produkts 

• A.1 Cyber- und Dateneigenschaden  

• A.2 Betriebsunterbrechung 

• A.3 Cyber-Erpressung 

• A.4 Cyber-Zahlungsmittel 

• A.5 Cyber-Vertrauensschaden 

• A.6 Cyber-Haftpflicht 

 

Versicherungsschutz für 
Cyber-Betriebsunter-
brechungsschäden durch 
Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung des 
versicherten 
Geschäftsbetriebs der 
Versicherten 



Bausteine des Produkts 

• A.1 Cyber- und Dateneigenschaden  

• A.2 Betriebsunterbrechung 

• A.3 Cyber-Erpressung 

• A.4 Cyber-Zahlungsmittel 

• A.5 Cyber-Vertrauensschaden 

• A.6 Cyber-Haftpflicht 

 

Versicherungsschutz im Falle 
von Geld- oder 
Warenforderung durch Dritte 
im Zusammenhang mit 
angedrohter oder bereits 
erfolgter Beschädigung, 
Zerstörung, Veränderung, 
Blockierung oder den 
Missbrauch der IT-Systeme 



Bausteine des Produkts 

• A.1 Cyber- und Dateneigenschaden  

• A.2 Betriebsunterbrechung 

• A.3 Cyber-Erpressung 

• A.4 Cyber-Zahlungsmittel 

• A.5 Cyber-Vertrauensschaden 

• A.6 Cyber-Haftpflicht 

 

Versicherungsschutz bei dem 
Verstoß gegen Vertrags-
pflichten von Kreditkarten-
verarbeitungsvereinbarungen 
mit einem Kreditinstitut 



Bausteine des Produkts 

• A.1 Cyber- und Dateneigenschaden  

• A.2 Betriebsunterbrechung 

• A.3 Cyber-Erpressung 

• A.4 Cyber-Zahlungsmittel 

• A.5 Cyber-Vertrauensschaden 

• A.6 Cyber-Haftpflicht 

 

Versicherungsschutz für 
unmittelbar entstandene 
Vermögensschäden, die durch 
mitversicherte Personen bei 
Gelegenheit einer 
dienstlichen Tätigkeit durch 
vorsätzliche Verwirklichung 
eines Vermögensdeliktes 
verursacht werden. 



Bausteine des Produkts 

• A.1 Cyber- und Dateneigenschaden  

• A.2 Betriebsunterbrechung 

• A.3 Cyber-Erpressung 

• A.4 Cyber-Zahlungsmittel 

• A.5 Cyber-Vertrauensschaden 

• A.6 Cyber-Haftpflicht 

 

Versicherungsschutz, wenn 
sie von einem Dritten 
aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtansprüche 
privatrechtlichen Inhalts für 
einen Vermögensschaden in 
Anspruch genommen werden 

 



Vorstellung der besonderen Bedingungen von 
KMR 
• Jede einzelne Zusatzdeckung wird auf einer Folie dargestellt 

• schlagwortartig 



Sonderbedingungen von KMR 

Das oder die Geschäfts- und 
Fremdgeldkonten ist/sind im Rahmen 
“Cyber-Vertrauensschaden” mitversichert.  



Sonderbedingungen von KMR 

In Klarstellung zu dem A.2 Nummer 3 
(„Zeitlicher Selbstbehalt“) findet der 
vereinbarte zeitliche Selbstbehalt keine 
Anwendung auf den Ersatz der Mehrkosten.  

 



Sonderbedingungen von KMR 

• Versichert gelten fremde Vermögensschäden wegen  
• des Versäumens von Fristen, insbesondere bei dem 

Abschluss, der Änderung und Kündigung von 
Versicherungsverträgen und bei der berechtigten 
Schadenregulierung,  

• ... 

• infolge  
• eines unbefugten Eingriffs in die IT-Systeme (Hacker-

Einbruch), 
• ... 

• durch  
• Dritte (zum Beispiel Hacker, Kriminelle),  
• eine mitversicherte Person bei Gelegenheit einer 

dienstlichen Tätigkeit mit der Absicht, den 
Versicherungsnehmer vorsätzlich zu schädigen 
(Innentäter) handelt.  



Sonderbedingungen von KMR 

Im Rahmen der Daten- und Cyber-Schaden 
gelten auch IT-Forensik-Kosten im 
Zusammenhang mit Spionage versichert.  



Sonderbedingungen von KMR 

Der Versicherer gewährt den Versicherten 
Versicherungsschutz für die Verletzung von 
Geheimhaltungs- oder Schweigepflichten 
sowie Vereinbarungen über 
Datenvertraulichkeit durch die Versicherten.  

Hierunter fallt z.B. eine Verletzung 
besonderer berufsständischer oder 
branchenüblicher Geheimnisse, wie z.B. der 
ärztlichen Schweigepflicht, des 
Bankgeheimnisses oder der anwaltlichen 
Verschwiegenheitspflicht.  

 



Sonderbedingungen von KMR 

Versicherungsschutz erstreckt sich auf die 
Erstellung von Coupons, die im Falle eines 
Schadens an die Kunden ausgegeben 
werden. 



Sonderbedingungen von KMR 

Die Erstprämie gilt als unverzüglich 
entrichtet, wenn diese innerhalb 4 Wochen 
nach Erhalt der Police und 
Prämienrechnung bezahlt wird.  



Sonderbedingungen von KMR 

Werden während eines Versicherungsjahres 
prämienneutrale 
Bedingungsverbesserungen zwischen 
Alltrad GmbH, Kanzlei Michaelis und Markel 
vereinbart, so finden diese Verbesserungen 
mit sofortiger Wirkung Anwendung auf 
diesen Versicherungsvertrag.  





Sonderbedingungen von KMR 

Schadenhilfe des VN durch die Kanzlei Michaelis 

Der Versicherer ist damit einverstanden, dass im Falle einer Ablehnung 
von Versicherungsleistungsansprüchen die Kanzlei Michaelis durch den 
Versicherungsnehmer eingeschaltet werden kann.  

Die Kanzlei Michaelis unterstützt den Versicherungsmakler in seiner 
beruflichen Aufgabe der Unterstützung bei der Schadenregulierung.  

Die außergerichtlichen Kosten der Kanzlei Michaelis werden von dem 
Versicherungsmakler, der Alltrad GmbH, übernommen. 

















Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 

Ihr, 
 

 Stephan Michaelis 


